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30.12.2025

Amtsgericht Schöneberg Familiengericht 

Grunewaldstraße 66-67

10823 Berlin 

Betreff:  ; Zur Kenntnis: Aktenwidriges Vorgehen des

Kammergerichts im Beschwerdeverfahren 

Ich gebe den weiteren Verfahrensgang vor dem Kammergericht Berlin (

) zur Kenntnis, da das dortige Vorgehen Ihren

Nichtabhilfebeschluss vom 19.12.2025 faktisch unterläuft und der

Informationsfluss zwischen den Gerichten erkennbar defizitär ist.

1. Verfügung vom 29.12.2025:

Das Kammergericht setzte dem Verfahrensbevollmächtigten des Vaters eine

Frist bis 08.01.2026 zur Begründung der Beschwerde, obwohl die

Beschwerdebegründung bereits seit 18.12.2025 vorlag und dies Grundlage

Ihres Nichtabhilfebeschlusses vom 19.12.2025 war.

2. Klarstellung am 02.01.2026:

Nach Hinweis an die Geschäftsstelle (Frau Winkler) wurde die Verfügung

vom 29.12.2025 als gegenstandslos bezeichnet mit der Begründung, die

vorliegende Beschwerdebegründung sei „übersehen“ worden.

3. Aussetzungsbeschluss vom 02.01.2026:

Zeitgleich setzte das Kammergericht die Vollziehung Ihres Beschlusses vom

13.11.2025 bis 15.01.2026 aus. Tragend wird u. a. darauf abgestellt, meine

Stellungnahme habe nicht abgewartet werden können, da die Auskunftsfrist

am 05.01.2026 ablaufe.
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Demgegenüber ist festzuhalten: Meine Stellungnahme zur

Beschwerdebegründung vom 22.12.2025 ist am 29.12.2025 beim

Kammergericht eingegangen und aktenkundig; ihr Vorliegen wurde mir am

02.01.2026 durch die Geschäftsstelle des Kammergerichts (Frau Winkler)

ausdrücklich bestätigt.

4. Kindesanhörung/Verfahrensbeistand:

Das Kammergericht stützt die Aussetzung weiter auf das Fehlen einer

Kindesanhörung und eines Verfahrensbeistands und erwägt eine

Zurückverweisung. Zu diesen Punkten haben Sie in Ihrem Beschluss vom

13.11.2025 bereits sachlich Stellung genommen.

Die vorstehenden Punkte dokumentieren wiederholte

Aktenwahrnehmungsdefizite im Beschwerdeverfahren (Fristsetzung trotz

vorliegender Begründung; Aussetzungsentscheidung mit der Prämisse

fehlender Stellungnahme trotz Aktenkunde). 
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Anlagen:

Anlage 1: Verfügung KG vom 29.12.2025

Anlage 2: KG Erklärung Verfügung vom 29.12.25 gegenstandslos 

Anlage 3: Beschluss KG vom 02.01.2026 (Aussetzung der Vollziehung)

Anlage 4: Mein Schriftsatz ans KG vom 05.01.2026 (Aufhebung der EA vom

02.01.2026, Antrag auf Durchsetzung der Auskunftspflicht)
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